
Auszüge aus dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union 
 
Art. 8 

Bei allen ihren Tätigkeiten wirkt die Union darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die 

Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern.  

Art. 10 

Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen zielt die Union 
darauf ab, Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen. 

Art. 19 

(1) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge kann der Rat im Rahmen der 
durch die Verträge auf die Union übertragenen Zuständigkeiten gemäß einem 
besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Zustimmung des Europäischen 
Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen treffen, um Diskriminierungen aus 
Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu 
bekämpfen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Grundprinzipien für Fördermaßnahmen der 
Union unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zur Unterstützung der Maßnahmen 
festlegen, die die Mitgliedstaaten treffen, um zur Verwirklichung der in Absatz 1 
genannten Ziele beizutragen. 

Art. 157 

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für 
Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicher. 
(2) Unter "Entgelt" im Sinne dieses Artikels sind die üblichen Grund- oder Mindestlöhne und -
gehälter sowie alle sonstigen Vergütungen zu verstehen, die der Arbeitgeber aufgrund des 
Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar in bar oder in 
Sachleistungen zahlt. Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts bedeutet, 

a) dass das Entgelt für eine gleiche nach Akkord bezahlte Arbeit aufgrund der gleichen 
Maßeinheit festgesetzt wird, 

b) dass für eine nach Zeit bezahlte Arbeit das Entgelt bei gleichem Arbeitsplatz gleich 
ist. 

(3) Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Anwendung des Grundsatzes der Chancengleichheit 
und der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, 
einschließlich des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger 
Arbeit. 

(4) Im Hinblick auf die effektive Gewährleistung der vollen Gleichstellung von Männern und 
Frauen im Arbeitsleben hindert der Grundsatz der Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten 
nicht daran, zur Erleichterung der Berufstätigkeit des unterrepräsentierten Geschlechts 
oder zur Verhinderung bzw. zum Ausgleich von Benachteiligungen in der beruflichen 
Laufbahn spezifische Vergünstigungen beizubehalten oder zu beschließen.  

 


